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Presserohstoff des EDA1

BERICHT DES BUNDESRATES AN DIE BUNDESVERSAMMLUNG ÜBER 
DAS VERHÄLTNIS DER SCHWEIZ ZU DEN VEREINTEN NATIONEN 

(ZUSAMMENFASSUNG)2

 Bern, 30. Juni 1969

I. Das Mandat
Am 28. Februar 1967 reichte Nationalrat Bretscher ein von seinen Ratskolle-

gen Conzett, Dürrenmatt, Eggenberger und Furgler mitunterzeichnetes Postulat 
ein, in dem der Bundesrat ersucht wurde, einen Bericht über das Verhältnis der 
Schweiz zur UNO, insbesondere über die Aussichten und Möglichkeiten eines 
Beitrittes der Schweiz unter Wahrung ihres Neutralitätsstatus vorzulegen.3 In der 
Junisession 1967 nahm der Vorsteher des Politischen Departements4 das Postulat 
entgegen und erklärte sich bereit, den verlangten Bericht im Sinne einer allgemei-
nen Standortbestimmung zu erstatten. (S. 1–2 des Berichts)5

II. Inhaltsübersicht
Der Bericht des Bundesrats besteht aus zwei Teilen: Der Bundesrat hat Herrn 

Prof. P. Guggenheim, Genf, mit der Ausarbeitung eines ersten, allgemeinen, dog-
matisch-geschichtlichen Teils beauftragt; dieser befasst sich mit der Geschichte 
der politischen internationalen Organisationen, den Zielen und Aufgaben der 
UNO, der Frage der Neutralität und dem bisherigen Verhältnis der Schweiz zur 
UNO. Der politisch ausgerichtete zweite Teil des Berichtes wurde vom Politischen 
Departement ausgearbeitet. Er stellt die Möglichkeiten und Bedingungen eines 
allfälligen Beitritts der Schweiz zur UNO dar. (S. 2–3)6

1 CH-BAR#J1.227#1000/1400#67* (231.11). Dieser Presserohstoff wurde auf der Grundlage des Berichts 
des Bundesrates an die Bundesversammlung über das Verhältnis der Schweiz zu den Vereinten Na-
tionen vom 16. Juni 1969 (dodis.ch/33191) redigiert und am 30. Juni 1969 vom Pressedienst des EDA an die 
Medienschaffenden zur weiteren Verwendung ausgeteilt.
2 Zum Bericht vgl. auch die Zusammenstellung dodis.ch/C2245.
3 Postulat 70/9653 Verhältnis der Schweiz zu den Vereinten Nationen von Nationalrat Willy Bretscher 
vom 28. Februar 1967, dodis.ch/54120.
4 Bundesrat Willy Spühler.
5 Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über das Verhältnis der Schweiz zu den 
Vereinten Nationen vom 16. Juni 1969, dodis.ch/33191, S. 1449–1450.
6 Vgl. dodis.ch/33191, S. 1450–1451.
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145 III. Kein Beitritt im gegenwärtigen Zeitpunkt
Der Bundesrat sieht im gegenwärtigen Zeitpunkt davon ab, den Räten den 

Beitritt zu empfehlen, weil die angestellten Untersuchungen keine völlig eindeu-
tige Schlussfolgerung zulassen. Der Bundesrat ist sich zudem bewusst, dass das 
Schweizervolk der UNO gegenüber mehrheitlich entweder noch sehr skeptisch 
eingestellt ist oder sich gleichgültig verhält, und dass sich bisher keine grössere 
Bewegung abgezeichnet hat, die auf den Willen breiter Kreise schliessen liesse, 
den Beitritt in naher Zukunft zu vollziehen. Eine umfassende Information über 
die UNO und das Verhältnis der Schweiz zur Weltorganisation entspricht jedoch 
einem Bedürfnis. Der Bundesrat verspricht sich von seinem Bericht nicht nur ein 
besseres Verständnis für die UNO, sondern auch vermehrten Rückhalt für seine 
aussenpolitische Linie, die unser Land weiterhin der UNO annähert.

Der Bundesrat schliesst auf jeden Fall eine UNO-Mitgliedschaft unter Aufgabe 
oder Änderung der schweizerischen Neutralität aus. Freilich würde unsere Neu-
tralität steril, wenn sie nicht gepaart wäre mit Gemeinschaftssinn (Solidarität und 
Disponibilität). (S. 98, 134)7

IV. «Politische» und «technische» UNO
Der Bericht unterscheidet zwischen «politischen» und «technischen» Organi-

sationen der UNO.8 Die Schweiz ist nur Nichtmitglied der «politischen» UNO, 
nämlich:

– des Sicherheitsrates;
– der Generalversammlung mit ihren sieben Hauptkommissionen und zahlrei-

chen Sonderausschüssen;
– des Wirtschafts- und Sozialrates;
– des Treuhandschaftsrates;
– des UNO-Sekretariats.
Dagegen gehört die Schweiz mit wenigen Ausnahmen (z. B. Weltbank und 

Internationaler Währungsfonds)9 denjenigen Organisationen an, die man verein-
fachend als «technische» UNO bezeichnen kann:

– den UNO-Spezialorganisationen
(Internationale Arbeitsorganisation, Internationaler Fernmeldeverein, Welt-

postverein, Internationale Zivilluftfahrtsorganisation, Organisation für Ernäh-
rung und Landwirtschaft, Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur, Weltgesundheitsorganisation, Meteorologische Weltor-
ganisation, Intergouvernementale konsultative Organisation für Seeschifffahrt);10 
 
 

7 Vgl. dodis.ch/33191, S. 1546 und S. 1582.
8 Vgl. dazu auch QdD 15, Dok. 34, dodis.ch/50891.
9 Die Schweiz ist seit 1992 Mitglied der Weltbank und des IWF. Vgl. dazu die thematische Zusammen-
stellung Beitritt der Schweiz zu den Bretton-Woods-Institutionen (1989–1993), dodis.ch/T1721.
10 Für eine Übersicht über die Beitrittsdaten zu den erwähnten Sonderorganisationen vgl. die Notiz der Di-
rektion für Völkerrecht an die Direktion für internationale Organisationen des EDA vom 6. September 1988, 
dodis.ch/54897. 
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146 – dem GATT;11

– der Internationalen Atomenergie-Agentur12

– den Organen und Programmen, die direkt der Generalversammlung unterstehen
(UN-Konferenz für Handel und Entwicklung, Organisation der Vereinten Na-

tionen für industrielle Entwicklung, UN-Entwicklungsprogramme, Kinderhilfs-
werk der UN, UN-Hochkommissariat für Flüchtlingswesen, UN-Programm für 
die Palästina-Flüchtlinge);13

– der Betäubungsmittelkommission;14

– dem Internationalen Gerichtshof.15

Die technische UNO entwickelt sich immer mehr und entfaltet auf zahlreichen 
Gebieten eine fruchtbare Tätigkeit. Sie ist [mit] dem unter Wasser schwimmenden 
Teil des Eisbergs vergleichbar, den man allzu leicht vergisst. Das Postulat Bret-
scher wünscht jedoch offensichtlich, Auskunft über die politische UNO zu erhal-
ten. (S. 115–16, 9–19, 76–89).16

V. Entwicklung der «politischen» UNO
Im Laufe der 25 Jahre ihres Bestehens hat sich die UNO von einer Siegerkoali-

tion des Zweiten Weltkriegs zu einem fast universellen Gebilde entwickelt, das 
praktisch alle ideologischen und politischen Systeme umfasst. Die Mitgliederzahl 
stieg von 51 im Gründungsjahr 1945 auf 76 im Jahre 1955, 100 im Jahre 1960 und 
126 Ende 1968. Von wenigen sog. Zwergstaaten (Andorra, Liechtenstein, Monaco, 
Nauru, San Marino, West-Samoa) abgesehen, ist ausser der Schweiz kein Staat der 
UNO von sich aus ferngeblieben. Der Beitritt der Volksrepublik China17 sowie der 

11 Seit 1958 war die Schweiz provisorisches Mitglied des GATT, vgl. die Deklaration über den provi-
sorischen Beitritt der Schweizerischen Eidgenossenschaft zum Allgemeinen Zoll- und Handelsab-
kommen (GATT) vom 22. November 1958, AS, 1959, S. 1741–1744. Vgl. ferner das BR-Prot. Nr. 2074 vom 
3. Dezember 1956, dodis.ch/11275 und das BR-Prot. Nr. 107 vom 16. Januar 1962, dodis.ch/30449. 1966 
hiess der Bundesrat die Botschaft betreffend den Beitritt der Schweiz zum GATT als Vollmitglied gut, vgl. das 
BR-Prot. Nr. 938 vom 10. Mai 1966, dodis.ch/32079. Für die Botschaft des Bundesrates an die Bundes-
versammlung über den Beitritt der Schweiz zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) 
vom 10. Mai 1966, vgl. dodis.ch/32970.
12 Für den Beitritt zur IAEA vgl. die Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung be-
treffend den Beitritt der Schweiz zur Internationalen Atomenergie-Agentur vom 1. März 1957, do- 
dis.ch/34847.
13 Für eine Übersicht über die Beitrittsdaten zu den erwähnten Organen und Programmen vgl. die Notiz 
der Direktion für Völkerrecht an die Direktion für internationale Organisationen vom 6. September 1988, 
dodis.ch/54897. 
14 Die Schweiz war von 1961–1975, 1988–1995, 1997–2001 und 2004–2011 und zuletzt von 2018–2021 
Mitglied der Betäubungsmittelkommission des Wirtschafts- und Sozialrats der UNO.
15 Zum Beitritt der Schweiz zum IGH vgl. die Zusammenstellung dodis.ch/C2204.
16 Vgl. dodis.ch/33191, S. 1563–1564, S. 1457–1467 und S. 1524–1537.
17 Die Sitze der Republik China in der Generalversammlung und im Sicherheitsrat der UNO wurden am 
25. Oktober 1971 an die Volksrepublik China übertragen, vgl. dazu die Resolution Nr. 2758 der Generalver-
sammlung der UNO vom 25. Oktober 1971, UN doc. A/RES/2758(XXVI) sowie DDS, Bd. 25, Dok. 102, 
dodis.ch/34306.
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147 geteilten Länder Deutschland,18 Korea19 und Vietnam20 scheiterte bisher an der 
Uneinigkeit der Grossmächte.

Charakteristisch für die bisherige Entwicklung der politischen UNO waren 
insbesondere folgende Faktoren:

– Die Auflockerung der Fronten im Ost-West-Gegensatz;
– die Diskrepanz zwischen den industrialisierten, meist reichen europäischen 

und nordamerikanischen Staaten und den teilweise überbevölkerten Entwick-
lungsländern;

– die zunehmende Multilateralisierung der Behandlung internationaler Fragen 
auf wirtschaftlicher, sozialer, kultureller, rechtlicher, wissenschaftlicher und all-
gemein politischer Ebene;

– das Versagen des in der UNO-Charta vorgesehenen Systems der kollektiven 
Sicherheit. (S. 108–115)21

VI. Heutige Situation der UNO
Anders als die technische, befindet sich die politische UNO eigentlich seit ihrer 

Gründung in einem Krisenzustand. Sie vermochte die Kriege in Korea,22 in Viet-
nam23 und im Nahen Osten24 nicht zu verhindern und stand dem sowjetischen 
Überfall auf die Tschechoslowakei25 oder Konflikten wie in Jemen26 oder Nigeria27 
ohnmächtig gegenüber. Generalsekretär U Thant beklagt selbst die Tendenz, auf 
die Gewalt als Mittel der nationalen Politik zurückzugreifen, welche die UNO in 
ihren Grundfesten erschüttere.

Die Weltorganisation kann nicht mehr und nicht weniger sein, als das, was 
ihre Mitglieder aus ihr machen. Es erscheint deshalb wenig sinnvoll, der UNO die 
Schuld für den unbefriedigenden Stand der internationalen Beziehungen zuzu-
schieben. Die Organisation ist ein Spiegelbild der politisch organisierten Mensch-
heit in ihrer ganzen Vielfalt der Rassen, Religionen, Ideologien, Systeme, Vor-
urteile und des menschlichen Werdegangs.

Die Wirkungsmöglichkeiten der UNO liegen weitgehend im Präventiven, im 
Verhindern neuer gefährlicher Situationen, im Auffangen und Neutralisieren na-
tionalistischer Exzesse und im geduldigen Suchen nach neuen Wegen internatio-
naler Zusammenarbeit. Die UNO bildet ein Forum, in dem internationale Kon-
flikte zwar selten eine endgültige Lösung finden, wo sie aber doch besprochen, 
gebremst, abgekühlt und vielleicht sogar entschärft werden können.

18 Die BRD und die DDR traten am 18. September 1973 der UNO bei. Zu den Auswirkungen der «deut-
schen Frage» auf die Frage eines UNO-Beitritts der Schweiz vgl. QdD 15, Dok. 24, dodis.ch/32891.
19 Nord- und Südkorea traten der UNO am 17. September 1991 bei, vgl. dazu dodis.ch/61460 und do- 
dis.ch/61459.
20 Vietnam trat der UNO am 20. September 1977 bei.
21 Vgl. dodis.ch/33191, S. 1556–1563.
22 Vgl. dazu die thematische Zusammenstellung Koreakrieg (1950–1953), dodis.ch/T1221.
23 Vgl. dazu die thematische Zusammenstellung Vietnamkrieg, dodis.ch/T1261.
24 Vgl. dazu die thematischen Zusammenstellungen Suezkrise (1956), dodis.ch/T1241 und Sechstage-
krieg, dodis.ch/T901.
25 Vgl. dazu die thematische Zusammenstellung Prager Frühling (1968), dodis.ch/T941.
26 Vgl. zum Bürgerkrieg im Jemen in den 1960er-Jahren die Zusammenstellung dodis.ch/C2279.
27 Vgl. zum Bürgerkrieg in Nigeria Ende der 1960er-Jahre die Zusammenstellung dodis.ch/C2278.
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148 Die UNO ist kein Idealgebilde, sondern ein Kompromiss zwischen der Idee 
einer vollkommenen Friedensorganisation und den politischen Gestaltungsmög-
lichkeiten in einer noch weitgehend nationalstaatlich ausgerichteten und ideolo-
gisch gespaltenen Welt. Der prekäre Friede, den wir heute geniessen, ist zweifel-
los nur zu einem kleinen Teil die Frucht der Bemühungen der UNO. Dennoch ist 
der Weg, den die UNO eingeschlagen hat, richtig. Die UNO ist auch der einzige 
Versuch einer Weltorganisation, dessen Zeugen wir sind. Sie ist gleichzeitig das 
grösste friedliche internationale Gemeinschaftswerk, das je auf der Erde unter-
nommen worden ist, und sie besitzt den höchsten Grad von Universalität, der je 
erzielt wurde. Sie ist ein Markstein in der Geschichte der politischen internationa-
len Organisationen und der Friedensordnung.

Ziele und Grundsätze der UNO sind auch die unseren. Die Welt und der Friede 
sind bis zu einem gewissen Grade unteilbar geworden. Infolge der gegenseitigen 
Abhängigkeit der modernen Staaten und der Multilateralisierung der internatio-
nalen Beziehungen muss auch die Schweiz die Aufrechterhaltung des Friedens, 
die Beachtung der Menschenrechte, die weltweite Zusammenarbeit und den wirt-
schaftlichen, sozialen und technischen Fortschritt auf der ganzen Welt, die sich 
die UNO zum Ziele setzt, fördern und unterstützen. (S. 116–120)28

VII. Neutralitätsrechtliche Probleme
Zweifellos stellt die Frage, wie sich unsere Neutralität mit dem System der 

UNO-Charta in Einklang bringen liesse, eines der Hauptprobleme einer allfäl-
ligen schweizerischen Mitgliedschaft dar. Es liegt wohl in der Natur der Sache, 
dass sich auf diese Frage keine völlig eindeutige Antwort finden lässt. Theore-
tisch widersprechen sich die Begriffe der kollektiven Sicherheit und der ständi-
gen Neutralität. Während die Neutralität Nichteinmischung und Enthaltung von 
Feindseligkeiten bedeutet, setzt die kollektive Sicherheit aktive Stellungnahme 
gegen den Friedensbrecher voraus. Wesentlich ist jedoch, dass beide auf die Er-
haltung des Friedens ausgerichtet sind. Verschiedene Artikel der Charta sowie 
die Entwicklung der UNO seit 1945 erlauben den Schluss, dass die Neutralität 
weiterbestehen und sogar erhöhte Bedeutung gewinnen könnte.

Der Schweiz könnten auch als Nichtmitglied aus ihrer Neutralität Probleme 
erwachsen, muss doch die UNO gemäss Art. 2 Ziff. 6 der Charta dafür besorgt 
sein, dass auch Nichtmitglieder sich an die Grundsätze der Charta halten, soweit 
dies für die Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicherheit 
notwendig ist. Ein Nichtmitglied kann allerdings einwenden, dass die Charta ihm 
gegenüber rechtlich nicht verbindlich ist. Je nach den Umständen, unter denen 
ein Nichtmitglied zur Unterstützung von UNO-Sanktionen aufgefordert wird, 
mag es ihm jedoch angesichts des tatsächlichen Kräfteverhältnisses und der Beur-
teilung durch die Weltöffentlichkeit schwer fallen, sich dem Machtanspruch der 
UNO zu entziehen. So glaubten weder Österreich als Mitglied noch die Schweiz 
als Nichtmitglied, den von der UNO gegenüber Rhodesien verhängten Massnah-
men völlig fernbleiben zu können.29

28 Vgl. dodis.ch/33191, S. 1564–1568.
29 Vgl. dazu die thematische Zusammenstellung Rhodesien-Sanktionen, dodis.ch/T1571 sowie QdD 15, 
Dok. 22, dodis.ch/31085.
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149 Etwas vereinfacht ausgedrückt: entweder funktioniert das System der kollek-
tiven Sicherheit – wie dies bisher der Fall war – nicht: dann bleibt unsere Neutra- 
lität ungefährdet, ob wir Mitglied oder Nichtmitglied sind. Oder das System 
funktioniert: dann würde die Neutralität durch Sanktionsbeschlüsse berührt, ob 
wir Mitglied oder Nichtmitglied sind. (S. 120, 99–104, 73–76)30

VIII. Neutralitätspolitische Probleme
Vom Standpunkt des nationalen Interesses der Schweiz aus gesehen, lässt sich 

die Auffassung vertreten, dass unserem Land aus einer Mitgliedschaft bei der 
UNO keine nennenswerten Vorteile, wohl aber möglicherweise gewisse Nach-
teile erwachsen könnten. Die Schweiz wäre als Mitglied der politischen UNO 
vermehrt gezwungen, zu zahlreichen Problemen, an denen sie kein direktes In-
teresse hat, Stellung zu nehmen. Daher wird befürchtet, dass die schweizerische 
Aussenpolitik ihre vorsichtige Zurückhaltung aufzugeben hätte, die sie bisher 
Problemen gegenüber eingenommen hat, die ihre eigenen Interessen nicht be-
rühren, und dass die Schweiz Gefahr laufe, den Vorteil der Berechenbarkeit ihrer 
Aussenpolitik teilweise aufgeben zu müssen, wodurch die Glaubwürdigkeit ihrer 
Neutralität leiden könnte. Trotz dieser gewichtigen Bedenken sollten die einer 
Mitgliedschaft innewohnenden neutralitätspolitischen Risiken aber auch nicht 
überschätzt werden. Der Grundsatz der Nichtbeteiligung der Schweiz an interna-
tionalen Organen politischen Charakters ist kein klassischer Bestandteil unserer 
Neutralitätspolitik. Auch hat die Schweiz in der Vergangenheit nicht gezögert, 
in heiklen politischen Fragen eine eigene klare Linie zu verfolgen. Bundesrat 
und Bundesversammlung verurteilten beispielsweise letztes Jahr die militärische 
Intervention der Sowjetunion und ihrer Verbündeten in der Tschechoslowakei.31 
Freilich müsste sich eine Mitarbeit der Schweiz innerhalb der UNO wohl haupt-
sächlich auf die Generalversammlung sowie auf wirtschaftliche und technische 
Organe konzentrieren, wobei sich dort die Haltung des Mitgliedstaates Schweiz 
kaum grundsätzlich von der des heutigen Nichtmitgliedes unterscheiden dürfte.32

IX. Die Schweiz als Mitglied und Nichtmitglied
Alles in allem sind der Schweiz bisher aus ihrer Nichtmitgliedschaft kaum 

greifbare Nachteile erwachsen. Anderseits würde die UNO-Mitgliedschaft – im 
Gegensatz zu einem allfälligen Beitritt zur EWG – weder unsere direkte Demokra-
tie noch die bundesstaatliche Struktur der Schweiz berühren. Besondere Vorteile 
könnten der Schweiz aus einer allfälligen Mitgliedschaft daraus erwachsen, dass 
sie vermehrt in der Weiterbildung des modernen Völkerrechtes mitarbeiten könn-
te, dass sich die Gefahr der Abwertung des jetzigen Status unserer UNO-Beobach-
ter in New York und Genf vermeiden liesse,33 und dass unsere Möglichkeiten zur 

30 Vgl. dodis.ch/33191, S. 1568, S. 1547–1551 und S. 1521–1524.
31 Vgl. dazu die thematische Zusammenstellung Prager Frühling (1968), dodis.ch/T941, zur Haltung des 
Bundesrats insbesondere dodis.ch/49267 und dodis.ch/50874. 
32 S. 1568–1571 des Berichts des Bundesrates an die Bundesversammlung über das Verhältnis der 
Schweiz zu den Vereinten Nationen vom 16. Juni 1969, dodis.ch/33191.
33 Zum Beobachterstatus der Schweiz bei der UNO vgl. die Zusammenstellung dodis.ch/C2268.
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150 Leistung guter Dienste nicht nur nicht beeinträchtigt, sondern begünstigt wür-
den. Diese Betrachtungsweise stützt sich auf genaue Studien und Vergleiche.34

Die Mitgliedschaftsbeiträge und freiwilligen Leistungen, die unser Land seit 
den Anfängen der UNO an die Organe und Spezialorganisationen der UNO bis 
Ende 1968 erbracht hat, betragen rund 210 Mio. Franken. Die schweizerischen 
Beiträge an die friedenserhaltenden Aktionen der UNO belaufen sich auf insge-
samt 37 Mio. Franken. Der Jahresbeitrag der Schweiz als UNO-Mitglied würde 
zurzeit rund 5 Mio. Franken betragen (0.86% des UNO-Budgets).35

X. Innenpolitische Probleme
Obwohl die UNO-Charta die Bundesverfassung nicht ändern würde, recht-

fertigt es die politische Bedeutung eines allfälligen Beitritts, dass ein solcher Ent-
scheid der Abstimmung von Volk und Ständen unterstellt wird. Durch diese 
Volksabstimmung könnten innenpolitische Probleme entstehen. Es wäre jedoch 
bedauerlich, wenn die Frage unser Land in zwei oder mehr Lager spalten würde. 
Dies wäre auch sachlich kaum gerechtfertigt. Es geht nicht um eine Existenzfrage 
und auch nicht um eine Neuorientierung unserer Aussenpolitik. Zudem besteht 
kein Anlass zu einer emotionellen Ablehnung einer Organisation, der nahezu 
alle Staaten beigetreten sind und die, bei aller Unvollkommenheit, dem Frieden 
dient.36

XI. Schlussfolgerungen
Der Bundesrat sieht folgende konkrete Massnahmen vor:
a) Angemessene Erhöhung unserer finanziellen Beiträge an die Tätigkeit der 

Vereinten Nationen, ihrer Organe und Spezialorganisationen in gewissen Fällen;37

b) Weiterer Ausbau Genfs als Sitz der Vereinten Nationen und internationales 
Konferenzzentrum und Förderung seiner Disponibilität;38

c) Prüfung der Frage, auf welche Weise eine vermehrte Beteiligung einzelner 
Personen mit genau umschriebenem Aufgabenkreis an den friedenserhaltenden 
Aktionen der Vereinten Nationen und an Überwachungs- und Beobachtungsauf-
gaben, die damit in Zusammenhang stehen, möglich ist;39

d) Ausbau der Katastrophenhilfe im Ausland, ein Anliegen, dem die Vereinten 
Nationen seit einiger Zeit ihre besondere Aufmerksamkeit schenken;40

e) Verstärkte Entwicklungshilfe inner- und ausserhalb der Vereinten Nationen, 
die auch eine intensivere Teilnahme an den Entwicklungsprogrammen der UNO 
bewirken soll;

34 Vgl. dodis.ch/33191, S. 1571–1578.
35 Vgl. dodis.ch/33191, S. 1581.
36 Vgl. dodis.ch/33191, S. 1579–1580.
37 Vgl. dazu das BR-Prot. Nr. 220 vom 4. Februar 1970, dodis.ch/35331.
38 Vgl. dazu das Schlagwort Die internationale Rolle Genfs, dodis.ch/D982.
39 Vgl. dazu die thematische Zusammenstellung Beteiligung an den Friedenstruppen der Vereinten 
Nationen (Blauhelme), dodis.ch/T2038.
40 Zur Einsetzung eines Delegierten des Bundesrats für Katastrophenhilfe im Ausland ab 1971 und zur 
Gründung des Schweizerischen Katastrophenhilfekorps (SKH) 1973 vgl. die Zusammenstellung dodis.ch/
C2276, insbesondere der Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Schaffung 
eines Freiwilligenkorps für Katastrophenhilfe im Ausland vom 11. August 1971, dodis.ch/34422.
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151 f) Der Bundesrat fasst die Möglichkeit eines Beitritts zur Wirtschaftskommis-
sion der Vereinten Nationen für Europa (ECE),41 zum Internationalen Währungs-
fonds (IMF)42 und zur Weltbank (BIRD)43 ins Auge;

g) Im Einvernehmen mit dem IKRK erwägt der Bundesrat die Möglichkeit, 
auf dem Gebiet der Weiterentwicklung des humanitären Rechts neue Initiativen, 
allenfalls durch die Einberufung einer Rotkreuzkonferenz;

h) Berichterstattung – sofern die eidgenössischen Räte dies wünschen – über 
die Tätigkeit der Vereinten Nationen und ihrer Spezialorganisationen einerseits 
und über das Verhältnis der Schweiz zu den Vereinten Nationen und ihrer Spe-
zialorganisationen andererseits;44

i) Vermehrte multilaterale Ausrichtung unserer Diplomatie.
 
Die dargelegten Massnahmen präjudizieren die Frage eines allfälligen Beitritts 

der Schweiz zu den Vereinten Nationen nicht; sie sind jedoch geeignet, diesen 
Schritt, wenn er sich einmal aufdrängt, zu erleichtern.45

 
 
 
 

41 Vgl. zum Beitritt der Schweiz zur ECE 1972 die Zusammenstellung dodis.ch/C2277, insbesondere das 
BR-Prot. Nr. 919 vom 26. Mai 1971, dodis.ch/34670.
42 Zu den Diskussionen über die Möglichkeit eines Beitritts zum IWF in den frühen 1970er Jahren vgl. die 
Zusammenstellung dodis.ch/C2258. Zum Beitritt der Schweiz zum IWF 1992 vgl. die thematische Zusam-
menstellung Beitritt der Schweiz zu den Bretton-Woods-Institutionen (1989–1993), dodis.ch/T1721.
43 Vgl. dazu dodis.ch/36325. Zum Beitritt der Schweiz zur Weltbankgruppe 1992 vgl. die thematische 
Zusammenstellung Beitritt der Schweiz zu den Bretton-Woods-Institutionen (1989–1993), dodis.ch/
T1721.
44 Es folgen vorerst nur zwei weitere UNO-Berichte in den 1970er Jahren: Der Bericht des Bundesrates 
an die Bundesversammlung über das Verhältnis der Schweiz zu den Vereinten Nationen und ihren 
Spezialorganisationen für die Jahre 1969–1971 vom 17. November 1971, dodis.ch/34439, vgl. dazu die 
Zusammenstellung dodis.ch/C2246. Weiter der Bericht über das Verhältnis der Schweiz zu den Ver-
einten Nationen und ihren Spezialorganisationen für die Jahre 1972–1976 vom 29. Juni 1977, do- 
dis.ch/51532, vgl. dazu die Zusammenstellung dodis.ch/C2247.
45 Vgl. dodis.ch/33191, S. 1581–1585.
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